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Vorwort

Durch die EU-Richtlinie 2019/1023 initiiert verabschiedete der Gesetzgeber vor
dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im
Dezember 2020 und damit früher als geplant das Gesetz zur Fortentwicklung des
Sanierungs- und Insolvenzrechts (Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsge-
setz – SanInsFoG). Dem vorausgegangen ist ein äußerst kurzes Gesetzgebungsver-
fahren. Teil des umfangreichen Gesetzesvorhabens ist das Gesetz über den Stabili-
sierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG), das den von
der EU vorgegebenen präventiven Restrukturierungsrahmen umsetzt. Nachdem der
Referentenentwurf des SanInsFoG im September 2020 und der Regierungsentwurf
nur wenige Wochen später vorgelegen hatte, konnten die wesentlichen Teile des
SanInsFoG bereits zum 1.1.2021 in Kraft treten. Parallel wurden in einem separa-
ten Gesetzespaket Vorgaben und Empfehlungen der EU-Richtlinie mit dem Gesetz
zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens beschlossen, das mit
Wirkung vom 1.10.2020 in Kraft trat. Das SanInsFoG stellt nach der Einführung
der InsO im Jahr 2001 und dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung
von Unternehmen (ESUG) im Jahr 2012 eine weitere wesentliche Reformstufe der
Insolvenzordnung dar. Nachdem 2001 die Insolvenzordnung in Kraft trat, um die
Vergleichs- und Konkursordnung zu ersetzen und den Fokus auf Sanierungen zu le-
gen, wurden mit dem ESUG die Gläubigerbeteiligung sowie die eigenverantwortliche
Sanierung gestärkt. Mit dem SanInsFoG will der Gesetzgeber die Sanierungsoptionen
und -instrumente weiter optimieren und das System zwischen den Interessen von
Gläubiger und Schuldner weiter austarieren.

Mit dem StaRUG, das den von der EU vorgegebenen präventiven Restrukturierungs-
rahmen enthält, schafft der deutsche Gesetzgeber neben der Insolvenzordnung ein se-
parates Gesetz, das die außergerichtliche Restrukturierung als eigenständiges Rechts-
gebiet etabliert. Er möchte damit eine bestehende Lücke zwischen der Sanierung im
Insolvenzverfahren und freihändigen Sanierung schließen. In letzter Minute hat der
Gesetzgeber das StaRUG um ein wesentliches Instrument zur operativen Restruktu-
rierung gekürzt, indem die sog. Vertragsbeendigung nicht Teil des Gesetzes wurde.
Mit dem Instrument der Vertragsbeendigung hätten, angelehnt an die §§ 103 ff. InsO
gegenseitige, nicht beiderseitig vollständig erfüllte Verträge im Rahmen der Restruk-
turierung beendet werden können. Auch ohne die Vertragsbeendigung schuf der Ge-
setzgeber durch ein modulares System in Anlehnung an das Insolvenzplanverfahren,
ein praxistaugliches Gesetz, insbesondere für Finanzrestrukturierungen. Es geht über
die Vorgaben der EU-Richtlinie hinaus, indem mit der Sanierungsmoderation ein wei-
teres Verfahren enthalten ist, dass eine frühestmögliche Unterstützung bei der Lösung
finanzieller und wirtschaftlicher Schwierigkeiten bietet. In diesem frühen Krisenstadi-
um ist die Unterstützung sämtlicher Gläubiger erforderlich. Erst mit dem Restruktu-
rierungsplan und den hierfür vorgesehenen Mehrheitserfordernissen führt der Gesetz-
geber im deutschen Recht eine Möglichkeit ein, einzelne Gläubiger außerhalb eines
Insolvenzverfahrens durch eine Zustimmung mit qualifizierter Mehrheit von 75 % zu
binden und ihre Rechte zu ändern.
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Der deutsche Gesetzgeber hat das SanInsFoG auch genutzt, um die Insolvenzantrags-
gründe der drohenden Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung voneinander
abzugrenzen sowie die Haftungsnormen für Geschäftsleiter zu konkretisieren und
vom Gesellschaftsrecht in die Insolvenzordnung zu übertragen. Notwendig war dies
insbesondere, da die drohende Zahlungsunfähigkeit die Zugangsvoraussetzung für
die Module des präventiven Restrukturierungsrahmens im StaRUG darstellt, wäh-
rend die Überschuldung deren Inanspruchnahme nicht mehr zulässt. Darüber hinaus
nutzte der Gesetzgeber das SanInsFoG, um die Ergebnisse der ESUG-Evaluierung in
der Insolvenzordnung umzusetzen. Die Regelungen zum Insolvenzplan wurden wei-
ter ausdifferenziert und um die Möglichkeit der Einbeziehung von gruppeninternen
Drittsicherheiten ergänzt. Dies geht einher mit dem vom deutschen Gesetzgeber ver-
folgten Ziel der Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen. Der Zugang
zur Eigenverwaltung und zum Schutzschirmverfahren wurde von einer sorgfältigeren
Vorbereitung abhängig gemacht, um das Verfahren vor Missbrauch zu schützen.

Als Praktiker aus der Beratung, Eigenverwaltung und Insolvenzverwaltung stellen
wir die Regelungen des StaRUG sowie die maßgeblichen Änderungen der Insolvenz-
ordnung nicht nur dar, sondern erläutern auch die Auswirkungen in der Praxis.
Hierbei greifen wir auf die Erfahrungen mit der bisherigen Rechtslage sowie die
bereits vorliegenden Fälle nach neuer Rechtslage zurück. Zum Zeitpunkt der Vorlage
dieses Buchs liegt noch sehr wenig Rechtsprechung zu den neuen Vorschriften vor.
Das Praxishandbuch soll dennoch nicht nur einen theoretischen Überblick über die
Gesetzesreform geben, sondern möchte durch Praxishinweise konkrete Mehrwerte
in Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren bringen. Dabei fließen verschiedene
Perspektiven in die Betrachtung ein.

Wir bedanken uns bei Herrn Rechtsanwalt Michel, der die Entstehung dieser ersten
Auflage verlagsseitig begleitet hat. Ebenso möchten wir uns für die Unterstützung
in unseren Kanzleien und durch unsere Kolleg:innen, Referendar:innen sowie wis-
senschaftlichen Mitarbeiter:innen bedanken. Abschließend gilt großer Dank unseren
Familien, die viel Geduld mit uns hatten.

Düsseldorf/Hannover, im August 2021

Dr. David Kluth

Phillip-Boie Harder, LL.M.oec.

Dr. Florian Harig

Dr. Daniel Kunz

Vorwort
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Sanierungsmoderation
A. Intention des Gesetzgebers . . . . . . . . . . . . . . 1
B. Verfahrensgang der Sanierungsmodera-

tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I. Zugangsvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . 5

II. Muster: Antrag auf Sanierungsmode-
ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

III. Sanierungsmoderator . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IV. Sanierungsmoderation und Sanie-

rungsvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
C. Praktische Anwendungsfälle . . . . . . . . . . . . . 39

Intention des Gesetzgebers
Mit der Sanierungsmoderation in den §§ 94–100 StaRUG schuf der Gesetzgeber ein
in Deutschland neues Verfahren, bei dem durch nichtöffentliche Bestellung eines ex-
ternen Moderators ein Vergleich zwischen einem Schuldner und seinen Gläubigern er-
reicht werden soll.

Der Gesetzgeber will durch diese Möglichkeit insbesondere Kleinst- und kleinen Un-
ternehmen praktische Unterstützung bei der Lösung wirtschaftlicher oder finanzieller
Schwierigkeiten durch professionelle Sanierungsberater ermöglichen. Darüber hinaus
sieht der Gesetzgeber eine Möglichkeit, auch in professionell begleiteten Restruktu-
rierungsprozessen eine neutrale Vermittlerperson anzubieten oder eine Vorstufe zur
Inanspruchnahme der Instrumente eines Stabilisierungs- und Restrukturierungsrah-
mens nach StaRUG.1

Andere Rechtsordnungen bieten derartige Instrumente bereits an. In Frankreich gibt
es auf Initiative des Schuldners das „mandat ad hoc“, die „proceduré de conciliati-
on“ sowie die „procedure de sauvegarde“.2 In diesen Verfahren wird jeweils ein
Berater oder Aufsichtsorgan gerichtlich bestellt.

Verfahrensgang der Sanierungsmoderation
Die Sanierungsmoderation ist in den §§ 94–100 StaRUG geregelt. Obwohl sie am En-
de des Gesetzes zu finden ist, wird sie regelmäßig den ersten Schritt in einer gericht-
lich begleiteten Restrukturierung oder Sanierung darstellen.3 Die Sanierungsmodera-
tion wird nach § 95 Abs. 2 StaRUG nicht öffentlich bekannt gemacht, um die Ver-
traulichkeit der Sanierungsmoderation zu wahren und ihre Erfolgschancen zu erhö-
hen.4 Mangels öffentlicher Bekanntmachung ist sie kein Verfahren im Sinne der
EuInsVO.5 Grund für die Nichtöffentlichkeit der Sanierungsmoderation ist der Repu-
tationsschutz des Schuldners. Es soll vermieden werden, dass trotz früher Inan-
spruchnahme die Assoziation mit einer Insolvenz des Schuldners entsteht.6 Die inter-
nationale Anerkennung eines Sanierungsvergleichs richtet sich nach den Grundsätzen
des IPR und der Rom I-VO; im Fall der gerichtlichen Bestätigung kann der Vergleich

§ 4

A.

B.

1 BT-Drs. 19/24181, 183 (= BR-Drs. 619/20, 212).
2 Vgl. Kindler/Nachmann/Bitzer/Bauerreis, 2. Teil Länderberichte: Frankreich, Rn. 33 ff.; Delzant/Ehret ZInsO

2009, 990; Arnold/Slawik NZI-Beilage 1/2021, 79 (80).
3 Thole ZIP 2020, 1985 (1985).
4 BT-Drs. 19/24181, 184.
5 Thole ZIP 2020, 1985 (2000); Hoegen NZI-Beilage 1/2021, 59 (62).
6 BT-Drs. 19/24181, 184.
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nach der Brüssel Ia-VO in der EU anerkannt werden.7 Die Sanierungsmoderation bie-
tet keinen Zugang zu den Stabilisierungsanordnungen nach § 49 StaRUG.8

Zugangsvoraussetzungen
Die Sanierungsmoderation wird nach § 94 Abs. 1 S. 1 StaRUG nur auf Antrag eines
restrukturierungsfähigen Schuldners eingeleitet. Restrukturierungsfähig sind nach
§ 30 Abs. 1 StaRUG Schuldner, die unternehmerisch tätig und insolvenzfähig sind.
Die Insolvenzfähigkeit ergibt sich aus § 11 InsO und gilt für natürliche sowie juristi-
sche Personen, nicht rechtsfähige Vereine, Personen ohne Rechtspersönlichkeit sowie
Nachlässe. Unternehmerisch tätig ist eine natürliche Person nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 9
EU-Richtlinie 2019/1023, wenn sie eine gewerbliche, geschäftliche, handwerkliche
oder freiberufliche Tätigkeit ausübt.

Die Insolvenzfähigkeit von Gesellschaften ausländischen Rechts bestimmt sich gemäß
Art. 3 Abs. 1 S. 1 EuInsVO bei Gesellschaften aus der EU nach dem Recht des Grün-
dungsstaats.9 Bei Gesellschaften aus dem EU-Ausland wendet der BGH zur Bestim-
mung der Insolvenzfähigkeit die Sitztheorie an.10 Regelmäßig wird sich die Insolvenz-
fähigkeit nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 InsO richten.11

Antragsberechtigt für eine Sanierungsmoderation ist bei juristischen Personen, nicht
rechtsfähigen Vereinen und Personen ohne Rechtspersönlichkeit das jeweilige Vertre-
tungsorgan. Ein Antragsrecht nicht geschäftsführender Gesellschafter ist nicht vorge-
sehen.

Im Antrag auf eine Sanierungsmoderation sind nach § 94 Abs. 2 StaRUG der Gegen-
stand des Unternehmens und die Art der wirtschaftlichen oder finanziellen Schwierig-
keiten anzugeben. Darüber hinaus sind nach § 94 Abs. 2 S. 2 StaRUG ein Gläubiger-
verzeichnis und ein Vermögensverzeichnis sowie eine Erklärung des Schuldners beizu-
fügen, nicht zahlungsunfähig im Sinne des § 17 InsO zu sein. Bei juristischen Perso-
nen und Personen ohne Rechtspersönlichkeit, für deren Verbindlichkeiten keine na-
türliche Person als unmittelbarer oder mittelbarer Gesellschafter haftet, hat die
Schuldnerin auch zu erklären, dass keine Überschuldung im Sinne des § 19 InsO vor-
liegt. Das Gläubigerverzeichnis muss nicht die Anforderungen des § 13 Abs. 1 InsO
erfüllen.12 Für das Vermögensverzeichnis bietet sich eine Orientierung am Aufbau der
Bilanz nach § 266 HGB an.13

Praxishinweis: Die Erklärung zur Zahlungsfähigkeit und mangelnden Überschuldung
kann durch einen Finanzstatus und eine sich hieran anschließende Liquiditätsplanung
erbracht werden. Ist ein Unternehmen für den Zeitraum der kommenden zwölf Mo-
nate zahlungsfähig, liegt nach § 19 Abs. 2 S. 1 InsO eine positive Fortbestehenspro-

I.

7 Hoegen NZI-Beilage 1/2021, 59 (62, 63).
8 Smid NZI-Beilage 1/2021, 64 (66).
9 Dies gilt nicht nur für die Insolvenzfähigkeit, sondern ist ein unionsrechtliches Prinzip, vgl. EuGH NJW

1999, 2027 – Centros; NJW 2002, 3614 – Überseering; NJW 2003, 3331 – Inspire Art.
10 BGH NJW 2009, 289 – Trabrennbahn.
11 OLG Zweibrücken NJW-RR 2001, 341; BGH NZG 2002, 1009.
12 Braun/Blümle/Erbe StaRUG, § 94 Rn. 12.
13 Braun/Blümle/Erbe StaRUG, § 94 Rn. 14.
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gnose und somit keine Überschuldung vor.14 Um auch für den maximalen Zeitraum
einer Sanierungsmoderation die positive Fortbestehensprognose darzustellen, sollte
die dem Antrag beizufügende Liquiditätsplanung 18 Monate umfassen.

Nach § 94 Abs. 1 S. 2 StaRUG darf der restrukturierungsfähige Schuldner nicht of-
fensichtlich zahlungsunfähig oder überschuldet sein, insbesondere seine Zahlungen
noch nicht im Sinne des § 17 Abs. 2 S. 2 InsO eingestellt haben.15 Die drohende Zah-
lungsunfähigkeit ist für die Sanierungsmoderation daher keine notwendige Zugangs-
voraussetzung.16 Dies unterscheidet sie von den weiteren Instrumenten des StaRUG,
für die eine drohende Zahlungsunfähigkeit nach § 29 Abs. 1 StaRUG die Zugangs-
voraussetzung ist.17 Die Sanierungsmoderation kann zu einem sehr frühen Zeitpunkt
genutzt werden. Sie kommt nicht mehr in Betracht, soweit Zahlungsunfähigkeit oder
Überschuldung eingetreten sind.18 Das Merkmal der Offensichtlichkeit des § 94
Abs. 1 S. 2 StaRUG definiert den Prüfungsmaßstab des Restrukturierungsgerichts bei
der Anordnung, nicht jedoch die materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen. Die Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung muss nicht offensichtlich sein, um einen Antrag
unzulässig zu machen. Der Gesetzgeber will durch die Möglichkeit der Sanierungs-
moderation keine Verschiebung der Antragspflichten.19

Zuständig zur Anordnung einer Sanierungsmoderation ist nach § 94 Abs. 3 StaRUG
das für Restrukturierungssachen zuständige Amtsgericht als Restrukturierungsgericht
im Sinne der §§ 34 Abs. 1, 35 StaRUG. Restrukturierungsgericht ist nach § 34 Abs. 1
StaRUG das für Regelinsolvenzsachen zuständige Amtsgericht, in dessen Bezirk ein
Oberlandesgericht seinen Sitz hat. Örtlich zuständig ist nach § 35 StaRUG das Re-
strukturierungsgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemeinen Sitz hat,
falls nicht der Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit in einem anderen Bezirk
liegt. Mit dem Bezug zum Mittelpunkt der wirtschaftlichen Interessen knüpft der Ge-
setzgeber bewusst an die Regelung des § 3 InsO an.20 Funktionell zuständig ist der
Richter.21

Praxishinweis: Für ausländische Gesellschaften, die in Deutschland nur einen Teil
ihres Geschäfts oder einzelne Niederlassungen führen, kommt eine Sanierungsmode-
ration mangels inländischem Sitz oder Mittelpunkt der wirtschaftlichen Interessen
nicht in Betracht.22

Bei einem zulässigen Antrag auf Sanierungsmoderation bestellt das Restrukturie-
rungsgericht nach § 94 Abs. 1 S. 1 StaRUG mittels Beschluss eine geeignete, insbeson-
dere geschäftskundige und von den Gläubigern und dem Schuldner unabhängige, na-
türliche Person zum Sanierungsmoderator.

14 Gehrlein BB 2021, 66 (81).
15 Desch BB 2020, 2498 (2511); Thole ZIP 2020, 1985 (2000).
16 Hoegen NZI-Beilage 1/2021, 59 (60); Cranshaw/Portisch ZInsO 2020, 2561 (2576); Pluta NZI-Beilage

1/2021, 22 (25); Braun/Braun StaRUG, Vor 94-100 Rn. 2; Desch/Fuhst, § 8 Rn. 2.
17 Balthasar NZI-Beilage 1/2021, 18 mwN.
18 Wuschek InsbürO 2021, 67 (69).
19 BT-Drs. 19/24181, 183 (184).
20 BT-Drs. 19/24181, 141.
21 Vallender ZInsO 2020, 2579 (2581); Vallender NZI-Beilage 1/2021, 30.
22 Vgl. auch Paulus ZIP 2020, 2363 zum gesamten StaRUG.
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Muster: Antrag auf Sanierungsmoderation
An das
Amtsgericht […]
– Restrukturierungsgericht –
[Anschrift]
Ort, Datum

Antrag auf Bestellung einer Sanierungsmoderatorin/eines Sanierungsmoderators
zu Gunsten der
[Firma] [Anschrift]
Sehr geehrte Damen und Herren,
als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der [Firma] stelle ich folgende Anträge:
Zugunsten der [Firma, Straße, PLZ Ort], eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts […]
unter HRB […] wird für einen Zeitraum von drei Monaten eine Sanierungsmoderatorin bestellt.
Zur Sanierungsmoderatorin wird […] bestellt.

Begründung
1. Rechtliche Verhältnisse
Die [Firma] ist […]. Sie hat ihren Sitz in […], Geschäftsanschrift ist […].
Gegenstand des Unternehmens ist […]. Vertretungsbefugt sind […].
Ein aktueller Handelsregisterauszug [sowie eine aktuelle Gesellschafterliste der Gesellschaft]
liegen diesem Antrag als Anlage 1 bei.

2. Art der wirtschaftlichen/finanziellen Schwierigkeiten und Ziel der Sanierungsmoderation
[…]

3. Erklärung zur Zahlungsfähigkeit und Überschuldung, § 94 Abs. 2 S. 2 StaRUG
Die [Firma] ist nicht zahlungsunfähig im Sinne des § 17 Abs. 1 InsO, da sie in der Lage ist, die fälli-
gen Zahlungspflichten zu erfüllen. Die Zahlungsfähigkeit ergibt sich aus dem angefügten Fi-
nanzstatus sowie der aktuellen Liquiditätsplanung für die kommenden 18 Monate, die diesem
Antrag als Anlage 2 beigefügt sind.
Die [Firma] ist nicht überschuldet. Aufgrund der Zahlungsfähigkeit im Zeitraum der nächsten 12
Monate ist auch eine positive Fortbestehensprognose im Sinne des § 19 Abs. 2 S. 1 InsO gegeben.

4. Verzeichnis der Gläubiger und des Vermögens nach § 94 Abs. 2 S. 2 StaRUG
Verbindlichkeiten der [Firma] bestehen im Wesentlichen gegenüber […]. Diese sind dargestellt
im als Anlage 3 beigefügten Gläubigerverzeichnis.
Das Vermögen der [Firma] ist in der als Anlage 4 beigefügten Bilanz auf den […] dargestellt.

5. Sanierungsmoderatorin
Die [Firma] regt die Bestellung von […] als Sanierungsmoderatorin an.

6. Einbezogene Gläubiger
Beabsichtigt ist eine auf folgende Gläubiger(gruppen) beschränkte Sanierungsmoderation:
– […]
Unterschrift
Geschäftsführer
Anlagen

II.
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Sanierungsmoderator
Das Restrukturierungsgericht bestellt auf den schuldnerischen Antrag einen Sanie-
rungsmoderator. Ein Vorschlagsrecht für Schuldner oder Gläubiger sieht das StaRUG
nicht vor.23 Gleichwohl ist es aufgrund des Charakters einer Moderation und des
Ziels eines Vergleichsschlusses sinnvoll, wenn das Gericht in geeigneten Fällen etwai-
ge Vorschläge der Beteiligten berücksichtigt. Da der Sanierungsmoderator nach § 99
Abs. 1 Nr. 1 StaRUG auf Antrag des Schuldners ohne weitere Begründung abberufen
werden kann, ist die Berücksichtigung von Vorschlägen zielführend.

Praxishinweis: In Fällen, in denen eine vorherige Verhandlung und/oder Abstimmung
mit den beteiligten Gläubigern erfolgte, empfiehlt es sich, dem Antrag auf Sanie-
rungsmoderation entsprechende Erklärungen der einbezogenen Gläubiger zur Bereit-
schaft einer Teilnahme an der Sanierungsmoderation und ggf. zur Person des Sanie-
rungsmoderators beizufügen.

Sanierungsmoderator können nur natürliche Personen werden, die geeignet, ge-
schäftskundig und unabhängig sind. Dies können jedenfalls Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater sein.24 Es können jedoch auch andere Personen als
Sanierungsmoderator bestellt werden, die im konkreten Fall geeignet sind. Der zu be-
stellende Sanierungsmoderator darf jedoch nicht in Mandats- oder Geschäftsbezie-
hung mit einer der beteiligten Parteien stehen.25 Der Gesetzgeber will die Position
einem (vorläufigen) Insolvenzverwalter oder Sachwalter annähern, so dass er eine
analoge Regelung zu § 76 Abs. 1 InsO und § 274 Abs. 1 InsO geschaffen hat.26 Er
sieht den Sanierungsmoderator als wichtige Bezugsperson in den Sanierungsverhand-
lungen.27 Der Sanierungsmoderator sollte, wie ein Insolvenzverwalter oder Sachwal-
ter, von den Parteien grundsätzlich unabhängig und für die konkrete Verhandlung ge-
eignet sein.28

Die Bestellung des Sanierungsmoderators erfolgt nach § 95 Abs. 1 S. 1 StaRUG für
einen Zeitraum von bis zu drei Monaten. Dieser Zeitraum kann auf Antrag des Sa-
nierungsmoderators mit Zustimmung des Schuldners und der in die Verhandlung ein-
bezogenen Gläubiger um bis zu weitere drei Monate verlängert werden. Eine öffentli-
che Bekanntmachung der Bestellung erfolgt gemäß § 95 Abs. 2 StaRUG ausdrücklich
nicht. Die Sanierungsverhandlungen sollen auch bei Einbeziehung eines Sanierungs-
moderators vertraulich behandelt werden, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen und
die Reputation des Schuldners zu wahren.29

Der Sanierungsmoderator steht nach § 96 Abs. 5 S. 1 StaRUG unter der Aufsicht des
Restrukturierungsgerichts. Er hat dem Gericht monatlich einen schriftlichen Bericht
über den Fortgang der Sanierungsmoderation vorzulegen, § 96 Abs. 3 S. 1 StaRUG.

III.

23 Deppenkemper ZIP 2020, 2432 (2441).
24 Schramm BStBKR 2021, 3.
25 Braun/Blümle/Erbe StaRUG, § 94 Rn. 31.
26 BT-Drs. 19/24181, 183 (= BR-Drs. 619/20, 212).
27 BT-Drs. 19/24181, 184 (= BR-Drs. 619/20, 213).
28 Spiekermann NZI 2020, 977 (984).
29 BT-Drs. 19/24181, 184 (= BR-Drs. 619/20, 213).
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Allgemeine Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der
Stabilisierungsinstrumente

Die einzelnen Instrumente des vom StaRUG zur Verfügung gestellten Stabilisierungs-
und Restrukturierungsrahmens können von den betroffenen Unternehmen nicht in je-
der Situation in Anspruch genommen werden. Vielmehr wird zum einen in § 29
Abs. 1 StaRUG festgelegt, dass eine Inanspruchnahme der Instrumente lediglich unter
der Voraussetzung möglich ist, dass das jeweilige Unternehmen drohend zahlungsun-
fähig iSv § 18 Abs. 2 InsO ist und zum anderen, dass das jeweilige Instrument geeig-
net ist, die drohende Zahlungsunfähigkeit nachhaltig zu beseitigen.

Vorliegen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit
Eine Inanspruchnahme der Instrumente setzt nach dem eindeutigen Wortlaut des § 29
Abs. 1 StaRUG voraus, dass das betroffene Unternehmen drohend zahlungsunfähig
ist. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit liegt nach § 18 Abs. 2 S. 1 InsO vor, wenn
das Unternehmen zwar nicht jetzt, aber zukünftig nicht in der Lage ist, seine fälligen
Verbindlichkeiten zu bedienen, wobei hierfür nach § 18 Abs. 2 S. 2 InsO ein Progno-
sezeitraum von zwei Jahren maßgeblich ist. Damit ist der Insolvenzgrund der drohen-
den Zahlungsunfähigkeit der generelle Auslöser für die Beantragung von Maßnah-
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men innerhalb des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens.1 Dabei muss die
drohende Zahlungsunfähigkeit im Zeitpunkt der Anzeige gemäß § 31 Abs. 1 StaRUG
vorliegen.2

Es sind demgegenüber ebenfalls Fälle denkbar, in denen sich das Unternehmen zwar
in einer Strategie- oder Erfolgskrise befindet, aber noch keine drohende Zahlungsun-
fähigkeit iSv § 18 Abs. 2 InsO vorliegt. In einem solchen Fall scheidet eine Inan-
spruchnahme des präventiven Rahmens durch das Unternehmen aus.3 Die Begren-
zung des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens auf drohend zahlungsunfä-
hige Unternehmen ist in der Sache richtig. Zwar besteht ein legitimes Interesse daran,
wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen möglichst frühzeitig zu sanieren. Die Ins-
trumente des präventiven Rahmens führen jedoch zu einem Eingriff in die Rechte der
betroffenen Gläubiger. In dem Bestehen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit liegt
eine sachliche Rechtfertigung für den Eingriff in die Gläubigerrechte, da der Schuld-
ner in diesem Fall nach § 18 Abs. 1 InsO die Möglichkeit hat, auf einen Eigenantrag
hin ein reguläres Insolvenzverfahren oder Eigenverwaltungsverfahren über sein Ver-
mögen eröffnen zu lassen.4

Nachhaltige Beseitigung der drohenden Zahlungsunfähigkeit
Weiterhin ist in § 29 Abs. 1 StaRUG davon die Rede, dass die von Seiten des Schuld-
ners in Anspruch genommenen Instrumente die drohende Zahlungsunfähigkeit nach-
haltig beseitigen müssen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob erwiesen
sein muss, dass die Instrumente, die im jeweiligen Einzelfall vom Schuldner in An-
spruch genommen werden, geeignet sind, die drohende Zahlungsunfähigkeit des
Schuldners nachhaltig zu beseitigen, damit überhaupt eine Anordnung der Instru-
mente in Betracht kommt. Unter Zugrundelegung des Wortlauts des § 29 Abs. 1
StaRUG besteht zwischen dem Merkmal der drohenden Zahlungsunfähigkeit und de-
ren Wegfall durch die Inanspruchnahme der Instrumente des Stabilisierungs- und Re-
strukturierungsrahmens eine finale Verknüpfung. Dies spricht dafür, dass die nach-
haltige Beseitigung der drohenden Zahlungsunfähigkeit lediglich das Verfahrensziel,
jedoch nicht eine im Rahmen des § 29 Abs. 1 StaRUG zu prüfende Voraussetzung
darstellt.5 Eine Definition des Begriffs der Nachhaltigkeit ist in § 29 Abs. 1 StaRUG
nicht enthalten. Allerdings wird in § 33 Abs. 2 S. 2 StaRUG auf die nachhaltige Sa-
nierung des Unternehmens abgestellt, wobei nach § 33 Abs. 2 S. 3 StaRUG ein Min-
destzeitraum von drei Jahren verlangt wird. Diese Wertung lässt sich auf § 29 Abs. 1
StaRUG übertragen. Somit setzt die nachhaltige Beseitigung der drohenden Zah-

II.

1 Vgl. Thole ZIP 2020, 1985 (1990).
2 Vgl. Gehrlein BB 2021, 66 (71).
3 Vgl. Gehrlein BB 2021, 66 (71); Ziegenhagen ZInsO 2020, 2090.
4 Zustimmend Gehrlein BB 2021, 66 (71); abweichend allerdings Müller ZIP 2020, 2253 (2254), nach dessen

Ansicht das Erfordernis einer drohenden Zahlungsunfähigkeit eine zu hohe Einstiegshürde für ein präventives
Sanierungsverfahren darstellt. Vgl. auch Schmidt/Schröder SanierungsR Teil 2 Rn. 29, der den Standpunkt
vertritt, dass schon kreditunwürdige Unternehmen Zugang zum präventiven Restrukturierungsrahmen haben
sollten.

5 So auch Thole ZIP 2020, 1985 (1990); Balthasar NZI-Beilage 2021, 18 (19).
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lungsunfähigkeit ebenfalls einen Mindestzeitraum von drei Jahren voraus.6 Im Ergeb-
nis ist also festzuhalten, dass es sich bei der nachhaltigen Beseitigung der drohenden
Zahlungsunfähigkeit lediglich um einen vom Gesetzgeber in die Regelung des § 29
Abs. 1 StaRUG eingeführten Programmsatz handelt.7

Fälle der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
Da § 29 Abs. 1 StaRUG eine nur drohende Zahlungsunfähigkeit voraussetzt, ist sol-
chen Unternehmen der Zugang zur präventiven Sanierung nach dem StaRUG ver-
sperrt, bei denen die Zahlungsunfähigkeit bereits eingetreten ist und daher ein Insol-
venzgrund nach § 17 InsO gegeben ist.8 Der Ausschluss von zahlungsunfähigen Un-
ternehmen vom Anwendungsbereich des StaRUG ist sachlich gerechtfertigt, da bei
solchen Unternehmen aufgrund der bestehenden Insolvenzreife die Interessen aller
Gläubiger betroffen sind und daher ein Gesamtverfahren in Form der Regelinsolvenz
oder der Eigenverwaltung zur Überwindung der materiellen Insolvenz durchzuführen
ist.9 Dagegen steht dem Schuldner bei einer präventiven Sanierung nach dem StaRUG
die Möglichkeit offen, lediglich ausgewählte Gläubiger in das Verfahren einzubezie-
hen. Im Falle einer bereits eingetretenen Zahlungsunfähigkeit ist ein solches Verfah-
ren, dass sich auf bestimmte Gläubiger beschränken kann, nicht interessengerecht.

Darüber hinaus kann es in der Praxis vorkommen, dass das Unternehmen materiell-
rechtlich iSv § 19 Abs. 2 InsO überschuldet ist. Eine materiellrechtliche Überschul-
dung liegt nach § 19 Abs. 2 S. 1 InsO vor, wenn absehbar ist, dass die Zahlungsunfä-
higkeit des Schuldners in den nächsten 12 Monaten eintreten wird, so dass es an
einer positiven Fortführungsprognose fehlt. Wenn man den Wortlaut des § 29 Abs. 1
StaRUG in den Blick nimmt, so scheint dieser dafür zu sprechen, dass überschuldete
Unternehmen vom Anwendungsbereich des StaRUG ausgeschlossen sind, da dort die
Rede davon ist, dass das betroffene Unternehmen drohend zahlungsunfähig sein
muss. Dies wird man dahin gehend auslegen müssen, dass keine anderen Insolvenz-
gründe gegeben sein dürfen. Im Gegensatz zur drohenden Zahlungsunfähigkeit ist die
materiellrechtliche Überschuldung nämlich ein Insolvenzgrund, bei dem der Schuld-
ner gemäß § 15a Abs. 1 InsO innerhalb von sechs Wochen einen Eigenantrag auf
Durchführung eines regulären Insolvenzverfahrens zu stellen hat. Allerdings besteht
bei der Überschuldung im Unterschied zu der bereits eingetretenen Zahlungsunfähig-
keit nach § 19 Abs. 1 S. 1 InsO ein Prognosezeitraum von 12 Monaten. Wenn also
der Schuldner darlegen und nachweisen kann, dass er schon Verhandlungen mit den
Gläubigern geführt hat und für die Annahme des Restrukturierungsplans in einem
Verfahren nach dem StaRUG eine überwiegende Erfolgsaussicht besteht, kann hier-
durch die materiellrechtliche Überschuldung entfallen. Dies ist namentlich dann der
Fall, wenn sichergestellt ist, dass die Annahme des Restrukturierungsplans zu einer
nachhaltigen Sanierung des Unternehmens führt, also die Gefahr des Eintritts der

III.

6 Vgl. Thole ZIP 2020, 1985 (1991), welcher aber darauf hinweist, dass bei der Frage der nachhaltigen
Beseitigung der drohenden Zahlungsunfähigkeit nicht zwingend auf einen bestimmten Zeitraum abzustellen
ist.

7 Vgl. Thole ZIP 2020, 1985 (1991).
8 Vgl. Gehrlein BB 2021, 66 (71); Desch BB 2020, 2498 (2498 f.); Thole ZIP 2020, 1985 (1993).
9 Vgl. Gehrlein BB 2021, 66 (71).
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Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens beseitigt wurde. In einer derartigen Konstel-
lation fällt das Unternehmen trotz des Vorliegens einer materiellrechtlichen Über-
schuldung in den Anwendungsbereich des StaRUG, da der Insolvenzgrund der Über-
schuldung durch die Einleitung des präventiven Sanierungsverfahrens sofort wieder
entfällt.10

Anzeige des Restrukturierungsvorhabens gegenüber dem Gericht
Weitere allgemeine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Stabilisierungs- und
Restrukturierungsinstrumente ist nach § 31 Abs. 1 StaRUG, dass das vom Schuldner
beabsichtigte Restrukturierungsvorhaben von diesem gegenüber dem zuständigen Re-
strukturierungsgericht angezeigt wird.

Inhalt der Anzeige
In formaler Hinsicht muss der Schuldner der Anzeige nach § 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 1
StaRUG entweder einen Entwurf des bereits vom Schuldner ausgearbeiteten Restruk-
turierungsplans oder alternativ ein Restrukturierungskonzept beifügen, in dem an-
hand einer Darstellung der Ursachen der Krise einerseits das Restrukturierungsziel
beschrieben wird und zum anderen die Maßnahmen genannt werden, die vom
Schuldner ins Auge gefasst werden, um das Restrukturierungsziel zu erreichen. In der
Praxis wird es sehr häufig vorkommen, dass im Zeitpunkt der Anzeige des Restruktu-
rierungsvorhabens gegenüber dem Restrukturierungsgericht noch kein finaler Ent-
wurf des Plans vorliegt, da mit den Gläubigern etwa noch umfangreiche Verhandlun-
gen durchzuführen sind. In der Regel wird der Schuldner daher im Zeitpunkt der An-
zeige des Restrukturierungsvorhabens von der durch § 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StaRUG
eröffneten Möglichkeit Gebrauch machen, lediglich ein Restrukturierungskonzept bei
Gericht einzureichen. Hinsichtlich des inhaltlichen Umfangs des Restrukturierungs-
konzepts gilt als Mindestvoraussetzung, dass die dortigen Angaben vollständig sind
und die aktuelle wirtschaftliche Situation des schuldnerischen Unternehmens schlüs-
sig beschrieben wird.11 Wie bereits unter → Rn. 4 dargelegt wurde, sieht der Gesetz-
geber in der nachhaltigen Sanierung des Unternehmens das vom StaRUG angestrebte
Verfahrensziel. Es ist jedoch denkbar, dass das Merkmal der nachhaltigen Sanierung
bereits bei der Frage relevant wird, ob der Schuldner ein schlüssiges Sanierungskon-
zept vorgelegt hat. Wenn etwa absehbar ist, dass zwar der Restrukturierungsplan von
den Gläubigern angenommen wird, aber das Unternehmen ein paar Monate nach der
Annahme des Plans doch insolvenzreif ist, ist dies ein gewichtiges Argument für die
Unschlüssigkeit des Sanierungskonzepts.12

Weiterhin muss die Anzeige nach § 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 StaRUG eine Darstellung des
bisherigen Stands der Verhandlungen zwischen dem Schuldner auf der einen Seite
und den Gläubigern, den Gesellschaftern und der sonst von der Sanierung betroffe-
nen Dritten auf der anderen Seite enthalten. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll

IV.

1.

10 So auch Thole ZIP 2020, 1985 (1992 f.); Proske/Streit NZI 2020, 969 (971); Pluta/Konen SanB 2020, 149
(150); Gehrlein BB 2021, 66 (71); Balthasar NZI-Beilage 2021, 18 (19).

11 Vgl. Pluta/Konen SanB 2020, 149 (151).
12 Vgl. Thole ZIP 2020, 1985 (1991).

§ 5  Stabilisierungsinstrumente

106 Kluth

7

8

9

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7163-9



sich das Restrukturierungsgericht auf diese Weise eine Einschätzung darüber bilden
können, ob und ggf. in welchem Ausmaß das vom Schuldner beabsichtigte Sanie-
rungsvorhaben Rückhalt auf der Ebene der Gläubiger, der übrigen Stakeholder sowie
auf Seiten der Gesellschafter der Schuldnerin hat und mit welchen Widerständen un-
ter Umständen zu rechnen ist.13 Schließlich wird nach § 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 StaRUG
verlangt, dass der Schuldner in der Anzeige an das Gericht sämtliche von ihm ergrif-
fene Vorkehrungen angibt, welche sicherstellen, dass der Schuldner die ihm nach dem
StaRUG obliegenden Verpflichtungen erfüllt. Anhand dieser Voraussetzung ist er-
kennbar, dass die vom StaRUG bereitgestellten Stabilisierungs- und Restrukturie-
rungsinstrumente lediglich gut vorbereiteten Schuldnern zugutekommen sollen. Der
Schuldner könnte den Nachweis etwa dadurch erbringen, dass er in der Sanierung
von Unternehmen erfahrene Berater mandatiert hat oder einen ausgewiesenen Sanie-
rungsexperten als Chief Restructuring Officer („CRO“) in die Geschäftsführung des
Unternehmens berufen hat und dies gegenüber dem Gericht darlegt.14

Ferner muss die Anzeige nach § 31 Abs. 2 S. 2 StaRUG Angaben darüber enthalten,
ob durch die vom Schuldner beabsichtigte Sanierung in die Rechte von Verbrauchern
oder von mittleren, kleinen oder Kleinstunternehmen eingegriffen wird, sei es im
Rahmen des gestaltenden Teils des Restrukturierungsplans oder mittels des Erlasses
einer Stabilisierungsanordnung, durch welche die Durchsetzbarkeit der vorbezeichne-
ten Forderungen einstweilen gesperrt werden soll. Im Hinblick auf den Begriff des
Verbrauchers wird man auf die Definition in § 13 BGB abstellen können. Was unter
mittleren, kleinen und Kleinstunternehmen zu verstehen ist, geht ebenfalls nicht un-
mittelbar aus § 31 Abs. 2 S. 2 StaRUG hervor. Unter Zugrundelegung der Perspektive
der Europäischen Kommission fallen hierunter alle Unternehmen mit weniger als 250
Arbeitnehmern. Zudem darf entweder der Jahresumsatz dieser Unternehmen den Be-
trag von 50 Mio. EUR nicht übersteigen oder es darf jedenfalls eine Jahresbilanzsum-
me von 43 Mio. EUR nicht überschritten werden.15 Der Sinn und Zweck der Rege-
lung des § 31 Abs. 2 S. 2 StaRUG besteht darin, dem Restrukturierungsgericht die
Prüfung zu ermöglichen, ob dieses von Amts wegen einen obligatorischen Restruktu-
rierungsbeauftragten nach § 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StaRUG bestellen muss.

Nach § 31 Abs. 2 S. 3 StaRUG ist der Schuldner zudem verpflichtet, in der Anzeige
ggf. darauf hinzuweisen, dass bei der Abstimmung über einen Restrukturierungsplan
eine zu bildende Gläubigergruppe voraussichtlich nicht zustimmen wird, so dass die
fehlende Zustimmung dieser Gruppe mittels eines Cross Class Cram Down nach § 26
StaRUG ersetzt werden muss. Schließlich müssen in der Anzeige nach § 31 Abs. 2 S. 4
StaRUG zeitlich früher rechtshängig gemachte Restrukturierungssachen unter Anga-
be des Gerichts und des Aktenzeichens erwähnt werden, falls es solche Vorverfahren
gibt.

Abschließend stellt sich die Frage, ob die Anzeige auch Ausführungen zu dem Vorlie-
gen einer drohenden Zahlungsunfähigkeit iSv § 18 Abs. 2 InsO enthalten muss. Zwar

13 BT-Drs. 19/24181, 135.
14 Vgl. Pluta/Konen SanB 2020, 149 (152).
15 Vgl. Pluta/Konen SanB 2020, 149 (152) unter Verweis auf die KMU-Definitionsempfehlung der Europä-

ischen Kommission Nr. 2003/361/EG.
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scheint der Wortlaut des § 31 Abs. 2 StaRUG Angaben zum Insolvenzgrund der dro-
henden Zahlungsunfähigkeit nicht ausdrücklich zu fordern. Da jedoch dem Restruk-
turierungsplan nach § 14 Abs. 1 StaRUG zwingend eine Erklärung zu den Aussichten
beizufügen ist, dass die drohende Zahlungsunfähigkeit des Schuldners durch den Plan
beseitigt wird, sollte auch die Anzeige nach § 31 StaRUG Angaben zum Vorliegen
einer drohenden Zahlungsunfähigkeit enthalten. Dies lässt sich mittelbar der Rege-
lung des § 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StaRUG entnehmen, welche den Schuldner zur Vorla-
ge des Entwurfs eines Restrukturierungsplans oder zumindest eines schlüssigen und
vollständigen Sanierungskonzepts verpflichtet.16 In der Praxis liegt diese Vorgehens-
weise auch im besonderen Interesse des Schuldners, da das Restrukturierungsgericht
auf diese Weise in die Lage versetzt wird, die vom Schuldner beantragten Stabilisie-
rungsmaßnahmen zeitnah zu erlassen. Der Schuldner verliert also keine kostbare
Zeit.17

Wirkungen der Anzeige
Nach § 31 Abs. 3 StaRUG besteht die Wirkung der Anzeige darin, dass die Restruk-
turierungssache hierdurch rechtshängig wird. Ab diesem Zeitpunkt stehen dem
Schuldner die einzelnen Stabilisierungs- und Restrukturierungsinstrumente offen.
Wenn der Schuldner im Einzelfall von den jeweiligen Instrumenten Gebrauch macht,
werden diese aufgrund der durch die Anzeige bewirkten Rechtshängigkeit der Re-
strukturierungssache zu einer zuständigkeitsrechtlichen Einheit verbunden.18 Der
Eintritt der Rechtshängigkeit ist nicht von einer Entscheidung des Gerichts abhängig,
vielmehr tritt schon durch die Anzeige als solche die Rechtshängigkeit der Restruktu-
rierungssache ein. Die Rechtshängigkeit hat nach § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO zum einen
zur Folge, dass eine erneute Anzeige der gleichen Restrukturierungssache bei einem
anderen Gericht ausscheidet. Zum anderen bewirkt die Rechtshängigkeit nach § 261
Abs. 3 Nr. 2 ZPO, dass Veränderungen im Hinblick auf die örtliche Zuständigkeit des
Gerichts unbeachtlich sind. In der Praxis ist dies relevant, wenn sich der Mittelpunkt
der hauptsächlichen wirtschaftlichen Interessen („COMI“) des schuldnerischen Un-
ternehmens nach erfolgter Anzeige der Restrukturierungssache verändert, etwa da-
durch, dass der Schuldner seinen Sitz verlegt oder seine Betriebsstätte an einen ande-
ren Ort verlegt.19

Aus dem unmittelbaren Eintritt der Rechtshängigkeit durch die Anzeige iSv § 31
Abs. 1 StaRUG ergibt sich, dass es im Gegensatz zum Regelinsolvenzverfahren und
auch zur Eigenverwaltung kein formales Eröffnungsverfahren gibt.20 Stattdessen be-
gründet bereits die Anzeige ein Rechtsverhältnis öffentlich-rechtlicher Art, das die
einzelnen Restrukturierungsmaßnahmen zusammenfasst, die ihrerseits wiederum le-
diglich auf einen darauf gerichteten Antrag des Schuldners zur Anwendung kom-
men.21

2.

16 Vgl. Pluta/Konen SanB 2020, 149 (150).
17 Vgl. Pluta/Konen SanB 2020, 149 (150).
18 BT-Drs. 19/24181, 133.
19 Vgl. Gehrlein BB 2021, 66 (72).
20 Vgl. Deppenkemper ZIP 2020, 2432 (2433).
21 Vgl. Deppenkemper ZIP 2020, 2432 (2433).
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Bei Einleitung eines formalen Insolvenzverfahrens prüft das Gericht von Amts wegen,
ob es örtlich zuständig ist, über den Insolvenzantrag zu entscheiden. Bezüglich der
präventiven Sanierung nach dem StaRUG hat sich der Gesetzgeber für einen anderen
Ansatz entschieden. Danach stellt die örtliche Zuständigkeit des Restrukturierungsge-
richts keine Prozessvoraussetzung dar. Vielmehr wird die Restrukturierungssache von
Seiten des Restrukturierungsgerichts von Amts wegen nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 StaRUG
nachträglich aufgehoben, wenn es an der örtlichen Zuständigkeit fehlt und der
Schuldner keinen Verweisungsantrag gestellt bzw. die Anzeige nicht zurückgenom-
men hat. In der Literatur ist gegen diesen vom Gesetzgeber gewählten Ansatz Kritik
geäußert worden. So ist stattdessen vorgeschlagen worden, die Zuständigkeit als Pro-
zessvoraussetzung zu behandeln und die Restrukturierungssache bei fehlender örtli-
cher Zuständigkeit schlicht als unzulässig zurückzuweisen.22 In der Praxis dürfte die-
se Frage jedoch keine größeren Auswirkungen haben. Denn in § 33 Abs. 1 StaRUG
wird ausdrücklich bestimmt, dass dem Schuldner eine Inanspruchnahme der Instru-
mente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen nur dann möglich ist, wenn
die Anzeige beim zuständigen Restrukturierungsgericht eingereicht wird. Daher wird
das Restrukturierungsgericht in der Praxis die Frage der Zuständigkeit unmittelbar
nach dem Eingang der Anzeige prüfen müssen. Bei fehlender Zuständigkeit darf das
Gericht insbesondere keine Stabilisierungsmaßnahmen anordnen. Daraus ergibt sich,
dass die Zuständigkeit des Gerichts eine allgemeine Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der einzelnen Stabilisierungs- und Restrukturierungsinstrumente durch
den Schuldner ist. Hierin besteht ein wichtiger Unterschied zum Insolvenzverfahren.
Für den Erlass von Sicherungsmaßnahmen, welche in ihrer Wirkung einer Stabilisie-
rungsmaßnahme nach dem StaRUG gleichkommen, bedarf es nämlich nicht eines
strengen Nachweises der Zuständigkeit des Insolvenzgerichts. Vielmehr können Si-
cherungsmaßnahmen nach § 21 InsO, wie insbesondere in Form der Bestellung eines
vorläufigen Insolvenzverwalters und der Anordnung eines allgemeinen Zustimmungs-
vorbehalts, schon dann vom Insolvenzgericht erlassen werden, wenn auf Grundlage
des Vorbringens des Schuldners eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die inter-
nationale und örtliche Zuständigkeit des Gerichts besteht.23 Den Beratern des schuld-
nerischen Unternehmens ist daher zu empfehlen, die Frage der internationalen und
örtlichen Zuständigkeit sehr genau zu prüfen und gegenüber dem Restrukturierungs-
gericht nachzuweisen, bevor die Anzeige beim Gericht eingereicht wird.

Erlöschen der Wirkungen der Anzeige
Der präventiven Sanierung durch das StaRUG liegt eine freiwillige Entscheidung des
Schuldners zugrunde. Im Gegensatz zur InsO ist dem StaRUG die Einleitung eines
Restrukturierungsverfahrens auf Antrag eines Gläubigers unbekannt. Da die Herr-
schaft über das Verfahren somit beim Schuldner liegt, kann dieser die Anzeige auch
nach erfolgter Einreichung beim Gericht jederzeit zurücknehmen. Nach § 31 Abs. 4
Nr. 1 StaRUG tritt hierdurch der Verlust der Wirkungen der Anzeige ein. Weiterhin

3.

22 In diesem Sinne Deppenkemper ZIP 2020, 2432 (2434).
23 Vgl. BGH Beschl. v. 22.3.2007 – IX ZB 164/06, NJW-RR 2007, 1062 (1063); BGH Beschl. v. 22.4.2010 –

IX ZB 217/09, NZI 2010, 680; HambKommInsR/Schröder InsO § 21 Rn. 2.
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verliert die Anzeige nach § 31 Abs. 4 Nr. 2 StaRUG ihre Wirkung, wenn die Entschei-
dung über die Bestätigung des Restrukturierungsplans rechtskräftig wird. Denn in
diesem Fall ist nur noch der Vollzug des Sanierungsplans ausstehend, so dass kein Be-
dürfnis für die Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache mehr besteht. Der Weg-
fall der Wirkungen der Anzeige nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 StaRUG bezieht sich auf Fall-
gestaltungen, in denen die Restrukturierungssache von Seiten des Gerichts nach § 33
StaRUG aufgehoben wird.

Schließlich tritt nach § 31 Abs. 4 Nr. 4 StaRUG ein Verlust der Wirkungen der Anzei-
ge ein, wenn sechs Monate bzw. bei einer vorherigen Erneuerung der Anzeige durch
den Schuldner 12 Monate vergangen sind. Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber dem
schuldnerischen Unternehmen lediglich einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung
stellen will, um das Restrukturierungsvorhaben abzuschließen.24 Durch die Regelung
des § 31 Abs. 4 Nr. 4 StaRUG wird deutlich, dass das Sanierungsvorhaben durch das
Unternehmen und durch externe Berater sehr gut vorbereitet werden muss, bevor die
gerichtliche Anzeige nach § 31 Abs. 1 StaRUG erfolgt. Ansonsten könnte es in der
Praxis vorkommen, dass der maximale Zeitrahmen von 12 Monaten überschritten
wird, was zwangsläufig zur Folge hätte, dass die Wirkungen der Anzeige entfallen.

Einzelne Stabilisierungsinstrumente und persönlicher Anwendungsbereich
Das StaRUG hält für die betroffenen Unternehmen vier Stabilisierungs- und Restruk-
turierungsinstrumente bereit. Die einzelnen Instrumente werden in § 29 Abs. 2
StaRUG aufgezählt. Im Einzelnen handelt es sich um die Durchführung eines gericht-
lichen Planabstimmungsverfahrens (§ 29 Abs. 2 Nr. 1 StaRUG), die gerichtliche Vor-
prüfung von Fragen, welche für die Bestätigung eines Restrukturierungsplans erheb-
lich sind (§ 29 Abs. 2 Nr. 2 StaRUG), den gerichtlichen Erlass von Stabilisierungs-
maßnahmen zum Zwecke der Einschränkung der individuellen Rechtsdurchsetzung
(§ 29 Abs. 2 Nr. 3 StaRUG) sowie die gerichtliche Bestätigung eines Restrukturie-
rungsplans (§ 29 Abs. 2 Nr. 4 StaRUG). In § 29 Abs. 3 StaRUG wird bestimmt, dass
dem Schuldner die Möglichkeit offensteht, die einzelnen Instrumente unabhängig
voneinander in Anspruch zu nehmen. Hierdurch wird das dem StaRUG zugrunde lie-
gende modulare System zum Ausdruck gebracht, den Unternehmen wird also ein
Baukasten von verschiedenen Stabilisierungs- und Sanierungsinstrumenten zur Verfü-
gung gestellt.25

Im Hinblick auf den persönlichen Anwendungsbereich kann nach § 30 Abs. 1 S. 1
StaRUG grundsätzlich jeder insolvenzfähige Schuldner von den Stabilisierungs- und
Restrukturierungsinstrumenten Gebrauch machen. Die Frage der Insolvenzfähigkeit
ist dabei anhand der §§ 11, 12 InsO zu bestimmen. Im Ergebnis fallen damit insbe-
sondere alle Kapital- und Personengesellschaften in den persönlichen Anwendungsbe-
reich des präventiven Rahmens. Nach § 30 Abs. 1 S. 2 StaRUG steht das Verfahren
natürlichen Personen lediglich unter der Voraussetzung offen, dass diese unternehme-
risch tätig sind. Dies bedeutet, dass der selbstständig tätige Einzelunternehmer den

B.

24 BT-Drs. 19/24181, 136.
25 Vgl. Proske/Streit NZI 2020, 969.
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präventiven Rahmen nutzen kann, jedoch Verbraucher nicht vom persönlichen An-
wendungsbereich erfasst werden. Darüber hinaus ist in § 30 Abs. 2 StaRUG eine Be-
reichsausnahme für Unternehmen der Finanzbranche iSv § 1 Abs. 19 KWG enthalten.
Hierzu zählen vor allem Banken und Versicherungen. Der Grund für diese Bereichs-
ausnahme liegt darin, dass für diese Unternehmen besondere außergerichtliche Ver-
fahren zur Überwindung von Krisen, wie insbesondere das SAG,26 bestehen.27 Die in-
soweit als Aufsichts- und Abwicklungsbehörde zuständige Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht („BaFin“) verfügt über weitreichende Eingriffsbefugnisse, zu-
dem ist im SAG ebenfalls ein Sanierungsplan vorgesehen.

Pflichten des Schuldners während der anhängigen Restrukturierungssache
Pflichtenmaßstab

Nach § 32 Abs. 1 S. 1 StaRUG ist der Schuldner nach der Anzeige des Restrukturie-
rungsvorhabens an das Gericht verpflichtet, die Restrukturierungssache mit der Sorg-
falt eines ordentlichen und gewissenhaften Sanierungsgeschäftsführers zu betreiben
und dabei die Interessen der Gesamtheit der Gläubiger zu wahren. Der Pflichtenmaß-
stab betreffend den Geschäftsleiter des zu restrukturierenden Unternehmens weicht
von dem sonst geltenden Pflichtenmaßstab ab. Außerhalb einer Restrukturierungssa-
che besteht nach § 43 Abs. 1 GmbHG die Verpflichtung der Geschäftsführer, in den
Angelegenheiten der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns
tätig zu werden. Auch für den Vorstand einer AG wird in § 93 Abs. 1 S. 1 AktG be-
stimmt, dass die Vorstandsmitglieder bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines or-
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden haben. Hiervon abwei-
chend wird in § 32 Abs. 1 S. 1 StaRUG auf einen ordentlichen und gewissenhaften
Sanierungsgeschäftsführer abgestellt. Dieser Pflichtenmaßstab gibt der Schuldnerin
zwei Handlungsoptionen. Entweder wird ein CRO in die Geschäftsführung der
Schuldnerin berufen, welcher über umfassende Kenntnisse im Bereich des Insolvenz-
und Sanierungsrechts verfügt. Wenn keine Organstellung angestrebt wird, kann ein
externer Sanierungsexperte auch zum Generalbevollmächtigten der Schuldnerin be-
stellt werden. Die andere Handlungsoption besteht darin, dass das schuldnerische
Unternehmen Berater aus Rechtsanwalts- oder Steuerberaterkanzleien mandatiert,
die im Insolvenzrecht und in der Restrukturierung von Unternehmen erfahren sind.
Diesen Beratern kommt dann die Aufgabe zu, die Geschäftsführung des Unterneh-
mens während der laufenden Restrukturierungssache zu begleiten und bei Bedarf
Rechtsrat zu erteilen. Sollte in der Geschäftsführung des Unternehmens weder insol-
venzrechtliche Expertise vorhanden sein noch von dem Unternehmen externe Berater
beauftragt werden, liegt bereits aus diesem Grund ein Verstoß gegen die Pflichten aus
§ 32 Abs. 1 S. 1 StaRUG vor.

Die zweite Verpflichtung der Schuldnerin besteht nach § 32 Abs. 1 S. 1 StaRUG da-
rin, die Geschäftsführung des Unternehmens an den Interessen der Gläubigergesamt-
heit auszurichten. Auch hierin liegt eine Abweichung zu den allgemeinen Grundsät-

C.
I.

26 Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen vom 10.12.2014, BGBl. I 2091.
27 BT-Drs. 19/24181, 133.
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zen. Denn im Normalfall muss sich die Geschäftsführung an den Interessen der Ge-
sellschafter des Unternehmens orientieren.28 Während der Dauer einer Restrukturie-
rungssache sind jedoch von den Geschäftsführern die Interessen der Gläubigerge-
samtheit gegenüber den Interessen der Gesellschafter vorrangig zu beachten, da
schon eine drohende Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens besteht und die Befrie-
digung der Gläubiger daher konkret gefährdet ist.

Einzelne Pflichten
In Bezug auf die Pflichten der Geschäftsführung enthält § 32 Abs. 1 S. 2 StaRUG eine
Konkretisierung dahin gehend, dass der Schuldner insbesondere Maßnahmen unter-
lässt, die sich mit dem Restrukturierungsziel nicht vereinbaren lassen oder welche die
Erfolgsaussichten der von dem Schuldner beabsichtigten Restrukturierung gefährden.
Als ein Beispiel für eine fehlende Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem Restrukturie-
rungsziel wird in § 32 Abs. 1 S. 3 StaRUG genannt, dass dies in der Regel dann gilt,
wenn die Geschäftsführung Forderungen bezahlen oder besichern will, die durch den
ins Auge gefassten Restrukturierungsplan gestaltet werden sollen. Dadurch wird
ebenfalls bezweckt, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger nicht
unterlaufen wird.29 In den übrigen Fällen kommt es bei der Frage der Vereinbarkeit
der Maßnahme auf das konkrete vom Schuldner aufgestellte Restrukturierungskon-
zept an.30 Dem Schuldner ist jedoch ein Ermessensspielraum einzuräumen. Lediglich
Maßnahmen, die im eindeutigen Widerspruch zu dem von Seiten des Schuldners vor-
gelegten Restrukturierungskonzept stehen, sind nach § 32 Abs. 1 S. 2 StaRUG unzu-
lässig.

Zudem werden in § 32 Abs. 2 bis Abs. 4 StaRUG eine Reihe von Mitteilungspflichten
des Schuldners gegenüber dem Restrukturierungsgericht statuiert. Einerseits ist der
Schuldner nach § 32 Abs. 2 S. 1 StaRUG verpflichtet, dem Gericht jede wesentliche
Änderung im Zusammenhang mit dem Gegenstand des angezeigten Restrukturie-
rungsvorhabens und mit der Darstellung des Verhandlungsstands mit den Gläubigern
anzuzeigen. Um unnötige Verzögerungen zu verhindern, sollte in der Praxis darauf
geachtet werden, dass Mitteilungen an das Gericht wirklich nur bei wesentlichen Än-
derungen erfolgen. Da der Begriff der Wesentlichkeit der Änderung relativ unbe-
stimmt ist, sollte der Schuldner vorab mit dem Gericht besprechen, welcher Maßstab
aus der Sicht des Gerichts diesbezüglich zugrunde zu legen ist.31 Im Falle eines vorhe-
rigen Erlasses einer Stabilisierungsanordnung nach § 49 StaRUG muss der Schuldner
dem Gericht ferner nach § 32 Abs. 2 S. 2 StaRUG unverzüglich wesentliche Änderun-
gen anzeigen, welche die Restrukturierungsplanung betreffen. Nach der Absicht des
Gesetzgebers soll das Gericht hierdurch in die Lage versetzt werden, zu überprüfen,
ob der Schuldner weiterhin zahlungsfähig ist oder ob der Schuldner nunmehr insol-
venzreif ist, so dass die Stabilisierungsanordnung nach § 59 StaRUG aufgehoben wer-

II.

28 Vgl. Baumbach/Hueck/Beurskens GmbHG § 43 Rn. 27; Altmeppen/Altmeppen GmbHG § 43 Rn. 7.
29 Vgl. Thole ZIP 2020, 1985 (1993).
30 So auch Thole ZIP 2020, 1985 (1993).
31 Vgl. Pluta/Konen SanB 2020, 149 (154).
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den kann.32 Bei gerichtlicher Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten be-
stimmt § 32 Abs. 2 S. 3 StaRUG, dass die Mitteilungspflichten des Schuldners neben
dem Gericht auch gegenüber dem Restrukturierungsbeauftragten gelten.

Während der Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache besteht nach § 32 Abs. 3
S. 1 StaRUG weiterhin eine Verpflichtung des Schuldners, dem Gericht eine nach der
Anzeige eingetretene Zahlungsunfähigkeit iSv § 17 Abs. 2 InsO anzuzeigen. Der prä-
ventive Restrukturierungsrahmen soll Unternehmen nicht offenstehen, die bereits
zahlungsunfähig sind. Bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit kommt eine Aufhebung
der Restrukturierungssache nach § 33 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StaRUG in Betracht. Bei
einem Schuldner, bei dem es sich um eine juristische Person oder um eine sonstige
Gesellschaft ohne natürliche Person als persönlich haftenden Gesellschafter handelt,
besteht nach § 32 Abs. 3 S. 2 StaRUG ebenfalls eine Anzeigepflicht, wenn im Laufe
des Verfahrens eine materiellrechtliche Überschuldung iSv § 19 Abs. 2 InsO eintritt.
Dies kann namentlich dann der Fall sein, wenn die weiteren Verhandlungen des
Schuldners mit den Gläubigern ergeben, dass diese der vom Schuldner beabsichtigten
Sanierung jetzt mehrheitlich ablehnend gegenüberstehen, so dass die Annahme des
Restrukturierungsplans nicht zu erwarten ist. Dann wird der Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit in den nächsten 12 Monaten oftmals überwiegend wahrscheinlich sein.

Schließlich ist eine Anzeigepflicht des Schuldners nach § 32 Abs. 4 StaRUG gegeben,
wenn sich während des Verfahrens herausstellt, dass keine Aussicht besteht, das vom
Schuldner beabsichtigte Restrukturierungsvorhaben umzusetzen. Hiervon ist insbe-
sondere dann auszugehen, wenn der vom Schuldner vorgelegte Restrukturierungs-
plan bei den planbetroffenen Gläubigern in erkennbarer Weise auf ernsthafte und
endgültige Ablehnung gestoßen ist, so dass aufgrund der fehlenden Mehrheiten nicht
mit einer Annahme des Plans gerechnet werden kann. Allerdings ist eine lediglich ab-
lehnende Haltung des jeweiligen Gläubigers unschädlich, soweit dieser erklärt, mit
dem Schuldner grundsätzlich in Verhandlungen über Zugeständnisse eintreten zu
wollen, es sei denn, dass durch diese Zugeständnisse die praktische Realisierbarkeit
des gesamten Restrukturierungsvorhabens in Frage gestellt wird.33

Aufhebung der laufenden Restrukturierungssache
In § 33 Abs. 1 und Abs. 2 StaRUG werden die Fälle aufgezählt, in denen das Restruk-
turierungsgericht die Restrukturierungssache von Amts wegen durch Beschluss aufzu-
heben hat. Wenn einer dieser Fälle in einem konkreten Verfahren erfüllt ist, ist eine
zwingende Aufhebung der Restrukturierungssache durch das Gericht erforderlich, ein
Ermessen des Gerichts besteht insoweit nicht.34

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Zum einen ist die Restrukturierungssache vom Gericht nach § 33 Abs. 1 Nr. 1
StaRUG aufzuheben, wenn der Schuldner einen Eigenantrag auf Eröffnung des Insol-

D.

I.

32 BT-Drs. 19/24181, 137.
33 BT-Drs. 19/24181, 138.
34 Vgl. Thole ZIP 2020, 1985 (1993).
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